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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines offenporigen Formkörpers, der aus Ni-
ckel oder Eisen und mindestens einem weiteren Ele-
ment, die Mischkristalle oder intermetallische Phasen 
bilden, gebildet ist oder auf dessen Oberfläche sol-
che Mischkristalle oder intermetallische Phasen aus-
gebildet sind. Insbesondere wegen der thermischen 
Eigenschaften solcher mit Nickel gebildeten Misch-
kristalle oder intermetallischen Phasen sind die erfin-
dungsgemäßen offenporigen Formkörper auch im 
Hochtemperaturbereich zumindest jenseits von 700 
°C thermisch stabil und können dort problemlos ein-
gesetzt werden. So können die erfindungsgemäßen 
Formkörper als Partikelfilter auch für Abgassysteme 
eingesetzt werden. Hierbei wirkt sich außerdem vor-
teilhaft die gute Wärmeleitfähigkeit und in bestimm-
ten Fällen auch die elektrische Leitfähigkeit vorteil-
haft aus.
[0002] So können beispielsweise in einem solchen 
Partikelfilter enthaltene organische Partikel durch 
thermische Regenerationsverfahren in gasförmige 
Komponenten umgewandelt und aus einem solchen 
Partikelfilter entfernt werden. Die hierfür in der Regel 
erforderliche Temperaturerhöhung ist für den einge-
setzten Werkstoff unschädlich. Eine solche Tempera-
turerhöhung kann aber auch durch elektrische Wider-
standsbeheizung eines so ausgebildeten Partikelfil-
ters erreicht werden.
[0003] Offenporige Nickelformkörper gehören zum 
Stand der Technik und sind beispielsweise von der 
Firma INCO als Handelsprodukt mit unterschiedli-
chen Porositäten und unterschiedlicher Porenzahl er-
hältlich.
[0004] Die bisher verfügbaren Schaumstrukturen 
sind aber auf bestimmte geometrische Gestaltungs-
formen begrenzt und insbesondere solche Geometri-
en, die um zumindest eine Achse sphärisch ge-
krümmt sind, wenn überhaupt nur im begrenzten Um-
fang verfügbar.
[0005] Problematisch ist es außerdem, wenn bei ei-
ner Weiterverarbeitung einer solchen offenporigen 
Schaumstruktur aus Nickel oder Eisen eine Ausbil-
dung von Mischkristallen oder intermetallischen Pha-
sen mit jeweils anderen hierfür geeigneten Metallen 
erfolgen soll.
[0006] Dabei wird üblicherweise so vorgegangen, 
dass das jeweilige zusätzliche Metall in Pulverform 
mit einem organischen Binder auf die Oberfläche der 
offenporigen Schaumstruktur aufgebracht wird. Im 
Anschluss wird durch entsprechende Wärmebehand-
lung der organische Bestandteil an Binder ausgetrie-
ben und in einem zweiten Schritt bei erhöhten Tem-
peraturen in einem der Sinterung sehr ähnlichem 
Prozess die Ausbildung von intermetallischen Pha-
sen und Mischkristallen erreicht.
[0007] Es liegt auf der Hand, dass insbesondere 
beim Auftrag des jeweiligen Metallpulvers mit dem or-
ganischen Binder Grenzen gesetzt sind, da es nicht 

ohne weiteres möglich ist, großvolumige offenporige 
Körper möglichst gleichmäßig mit einer solchen Be-
schichtung, bestehend aus Binder und Metallpulver 
zu versehen.
[0008] Ganz besonders problematisch ist es, wenn 
solche offenporigen Körper auch dreidimensional ge-
staltet sind und Oberflächenbereiche, die für eine Be-
schichtung nicht oder nur schwer zugänglich sind, 
aufweisen.

Stand der Technik

[0009] Diese Probleme können aber auch bei der in 
DE 37 29 126 A1 beschriebenen Lösung nicht gelöst 
werden.
[0010] Dort soll auf einen Metallschaumkörper in 
ähnlicher Form beispielsweise eine Ei-
sen-Chrom-Aluminium Legierung aufgetragen wer-
den und darauf wiederum eine katalytisch wirksame 
Metalloxidschicht ausgebildet werden.
[0011] In dieser Veröffentlichung wird der einzuset-
zende Metallschaumkörper nicht weiter spezifiziert 
und soll lediglich den eigentlichen Träger für das 
nachfolgend aufzubringende Schichtsystem bilden.
[0012] Die dort vorgeschlagene Eisen-Chrom-Alu-
minium Legierung weist zumindest bezüglich ihrer 
thermischen Eigenschaften Nachteile auf. Des Wei-
teren kann eine solche Legierungsschicht nicht ohne 
weiteres auf die unterschiedliche Schaumkörper bil-
denden Metalle mit ausreichender dauerhafter Haft-
festigkeit aufgebracht werden.

Aufgabenstellung

[0013] Es ist daher Aufgabe der Erfindung Möglich-
keiten vorzuschlagen, wie offenporige Formkörper, 
mit unterschiedlicher geometrischer Gestalt zur Ver-
fügung gestellt werden können, die sowohl ther-
misch, wie auch mechanisch beständig sind.
[0014] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
nem Verfahren, das die Merkmale des Patentan-
spruchs 1 aufweist, gelöst. Entsprechende offenpori-
ge Formkörper sind mit dem Patentanspruch 20 defi-
niert und eine vorteilhafte Verwendung ergibt sich 
entsprechend Patentanspruch 34.
[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungsformen und Wei-
terbildungen der Erfindung können mit den in den je-
weils untergeordneten Ansprüchen bezeichneten 
Merkmalen erreicht werden.
[0016] Bei der Herstellung erfindungsgemäßer of-
fenporiger Formkörper wird so vorgegangen, dass 
ein offenporiger aus Nickel oder Eisen bestehender 
Körper, wie er handelsüblich erhältlich ist, an seiner 
Oberfläche, also auch an der Oberfläche der innen 
liegenden offenen Poren mit einem organischen Bin-
der und zusätzlich mit einem Pulver eines Metalls, 
das mit dem Nickel oder Eisen des offenporigen Kör-
pers Mischkristalle oder intermetallische Phasen bil-
den kann, beschichtet wird.
[0017] Nachfolgend an diese Beschichtung des of-
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fenporigen Körpers wird eine Formgebung des so 
vorbehandelten Körpers durchgeführt. Bei dieser 
Formgebung müssen bestimmte Mindestbiegeradien 
eingehalten werden, um einen Bruch des offenpori-
gen Körpers zu vermeiden. Die Mindestbiegradien 
werden im Wesentlichen durch die Porosität des Kör-
pers sowie der jeweiligen Dicke im Biegeradiusbe-
reich bestimmt.
[0018] Eine so vorbehandelte offenporige Struktur, 
die aus dem beschichteten offenporigen Körper ge-
bildet ist, kann noch gut verformt werden, um die ge-
wünschte Gestalt eines erfindungsgemäßen Form-
körpers auszubilden. Eine Verformung ist aber nach 
Ausbildung von Mischkristallen oder intermetalli-
schen Phasen, wegen deren Sprödheit, ohne Zerstö-
rung nicht mehr möglich.
[0019] Nach dieser Formgebung wird eine zweistu-
fige Wärmebehandlung durchgeführt. Dabei wird die 
vorgegebene Form der Formkörper beibehalten und 
das Volumen, wenn überhaupt nur unwesentlich ver-
ändert, wobei es dann ggf. zu einer Vergrößerung 
des Volumens kommen kann, was sich aber vorteil-
haft ausnutzen lassen kann.
[0020] Dabei werden bei einer ersten Wärmebe-
handlung die organischen Bestandteile, die im We-
sentlichen die Binderbestandteile sind, ausgetrieben 
und in einer nachfolgend durchzuführenden zweiten 
Wärmebehandlung eine Sinterung mit gleichzeitiger 
Ausbildung der jeweiligen Mischkristalle oder inter-
metallischen Phase durchgeführt.
[0021] Im Anschluss an diese zweite Wärmebe-
handlung ist der erfindungsgemäße Formkörper in 
der Regel fertig gestellt.
[0022] Es können aber auch weitere zusätzliche 
Verfahrensschritte durchgeführt werden, um gegebe-
nenfalls gewünschte Oberflächenmodifizierung des 
bereits vorab hergestellten offenporigen Formkör-
pers erreichen zu können.
[0023] Vorteilhaft ist es, den Auftrag des organi-
schen Binders und den Auftrag des jeweils zusätzlich 
erforderlichen Metallpulvers voneinander zu trennen.
[0024] So kann der Auftrag des organischen Bin-
ders auf die Oberfläche des offenporigen Körpers 
aus Nickel oder Eisen beispielsweise durch Tauchen 
und/oder Besprühen vorgenommen werden.
[0025] Hierzu sollte der jeweilige organische Binder 
entweder bereits allein eine ausreichend niedrige 
Viskosität aufweisen oder in einer bevorzugt wässri-
gen Lösung mit entsprechend geringer Viskosität ein-
gesetzt werden.
[0026] Beim Auftrag des Binders auf die Oberfläche 
des offenporigen Körpers aus Nickel oder Eisen soll-
te beachtet werden, dass lediglich die jeweilige Ober-
fläche beschichtet ist und die offenporige Struktur 
beibehalten wird.
[0027] Dies kann beispielsweise durch Pressen 
und/oder Absaugen des überflüssigen Binders er-
reicht werden.
[0028] Ein mit einer Binderbeschichtung versehener 
offenporiger Körper kann dann mit dem jeweiligen 

Metallpulver beschichtet werden, wobei dieser Pul-
verbeschichtungsvorgang möglichst unterstützt wer-
den sollte, um eine gleichmäßige Beschichtung der 
Oberfläche des offenporigen Körpers auch in dessen 
innen liegenden Volumenbereichen zu gewährleis-
ten. Dies kann beispielsweise durch das in Schwin-
gung Versetzen des offenporigen Körpers beim Be-
schichten oder nachfolgend an das Beschichten dem 
jeweiligen Metallpulver erreicht werden. Hierfür kön-
nen bevorzugt hochfrequente Schwingungen mit ge-
ringer Amplitude wirken.
[0029] Besonders vorteilhaft ist der Einsatz von Alu-
miniumpulver, da das nach der zweiten Wärmebe-
handlung gebildete Nickelaluminid oder Eisenalumi-
nid eine hohe thermische und mechanische Stabilität 
erreicht sowie elektrisch leitend und korrosionsbe-
ständig ist.
[0030] In jedem Falle können dem den jeweiligen 
Mischkristall oder die jeweilige intermetallische Pha-
se bildenden Metallpulver weitere Metalle in Pulver-
form zugegeben werden, um die gewünschten Ei-
genschaften weiter vorteilhaft beeinflussen zu kön-
nen. Zusätzliche Metalle werden aber mit entspre-
chend reduzierten Anteilen eingesetzt. So können ei-
nem Metallpulver, z.B. Aluminiumpulver geringe 
Mengen weiterer Elemente in Pulverform zugegeben 
oder vorlegiertes Pulver eingesetzt werden. Dadurch 
kann die Korrosionsbeständigkeit der erfindungsge-
mäßen Formkörper, beispielsweise mit Chrom erhöht 
werden. Andere Eigenschaften können beispielswei-
se mit Bor oder Tantal vorteilhaft beeinflusst werden.
[0031] Die bereits angesprochene Formgebung des 
mit Binder und Metallpulver vorbehandelten offenpo-
rigen Körpers aus Nickel oder Eisen kann so erfol-
gen, dass aus einem bevorzugt plattenförmigen of-
fenporigen Körper ein Hohlzylinder vorgeformt und 
nachfolgend an die bereits erwähnten zwei Wärme-
behandlungsstufen ein hohlzylinderförmiger erfin-
dungsgemäßer Körper hergestellt werden kann. Da-
bei kann die Formgebung unter Zuhilfenahme eines 
entsprechend ausgebildeten Wickeldornes unter-
stützt werden.
[0032] Diesen Gedanken aufgreifend, besteht dann 
die Möglichkeit mehrere solcher Formkörper mit ent-
sprechenden Innen- und Außendurchmesser in Hohl-
zylinderform herzustellen, diese ineinander zu fügen, 
so dass ein quasi mehrschaliger Aufbau erreichbar 
ist.
[0033] Ein oder mehrere solcher so vorbereiteter 
Formkörper, die noch keiner Wärmebehandlung un-
terzogen worden sind, können in einen zusätzlichen 
zylinderförmigen Körper, der dann zumindest die äu-
ßere Mantelfläche eines fertigen erfindungsgemäßen 
Formkörpers bilden kann, eingesetzt werden. Die 
Wärmebehandlung kann dann in diesem Zylinder 
durchgeführt werden. Der Zylinder bildet dann bei der 
Wärmebehandlung auch die Form und kann gleich-
zeitig die Funktion eines Formwerkzeuges erfüllen.
[0034] Der hierfür eingesetzte Zylinder kann als 
Hohlzylinder mit sich gegenüberliegenden offenen 
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Stirnflächen ausgebildet sein.
[0035] Insbesondere für die Entferndung der organi-
schen Binderbestandteile und gegebenenfalls auch 
für die letztendliche Anwendung des erfindungsge-
mäßen Formkörpers ist es vorteilhaft, zumindest in 
der äußeren Mantelfläche eines solchen Zylinders 
Perforationen, also entsprechend in der Mantelfläche 
ausgebildete Durchbrechungen vorzusehen.
[0036] Für den Zylinder können die unterschied-
lichsten Werkstoffe eingesetzt werden. So sind unter-
schiedliche Metalle, insbesondere solche, mit denen 
eine stoffschlüssige Verbindung mit den gebildeten 
Mischkristallen oder intermetallischen Phasen er-
reichbar sind, geeignet.
[0037] In bestimmten Fällen können aber auch Ke-
ramiken, als Zylinderwerkstoff geeignet sein. Ein Bei-
spiel hierfür wäre Aluminiumoxid.
[0038] Eine solche Ausbildung mit einem eine äuße-
re Mantelfläche des erfindungsgemäßen Formkör-
pers bildenden Zylinder ist aber auch mit einer nach-
folgend zu beschreibenden Ausführungsform ein-
setzbar.
[0039] Die Formgebung kann aber auch in der Form 
erfolgen, dass ein plattenförmiges Ausgangsprodukt 
als offenporiger Körper mehrfach in Spiralenform um 
eine durchgehende Längsachse gewickelt wird. Da-
durch ergibt sich die Möglichkeit einen vollzylindri-
schen erfindungsgemäßen Formkörper mit einem bis 
auf die Poren von Hohlräumen freien Körper herzu-
stellen.
[0040] Bei einer solchen Ausführungsform besteht 
zusätzlich die Möglichkeit, zwischen den einzelnen 
spiralförmig gewickelten Lagen der offenporigen 
Struktur eine flexible Folie zu legen, die bei dieser Art 
der Formgebung mit eingewickelt wird und die einzel-
nen Lagen mit einer solchen Folie voneinander ge-
trennt werden können.
[0041] Eine solche Folie kann ebenfalls aus einem 
Metall oder einer Keramik gebildet sein. Im Falle von 
Keramikfolien sollten diese eine eine solche Verfor-
mung zulassende Grünfestigkeit aufweisen.
[0042] Auch die Spiralform zwischen den einzelnen 
Lagen angeordnete Folie kann perforiert sein und 
dementsprechend Durchbrechungen aufweisen. Da-
bei sollte die Durchlässigkeit der Folie für die ver-
schiedenen Fluide geringer sein, als dies mit der of-
fenporigen Struktur der Fall ist.
[0043] Die für die letztendliche Herstellung der erfin-
dungsgemäßen offenporigen Formkörper einzuset-
zenden offenporigen Körper sollten in einer Bezugse-
bene eine maximale Dicke von 100 mm, bevorzugt 
60 mm nicht überschreiten, um zu erreichen, dass 
eine zumindest nahezu gleichmäßige Oberflächen-
beschichtung mit organischem Binder und Metallpul-
ver über das gesamte Volumen erreicht werden kann.
[0044] Dabei ist es nicht zwingend, dass ein Aus-
gangskörper, als offenporige Struktur eine konstante 
Dicke in der jeweiligen Bezugsebene aufweist. Dem-
entsprechend sind auch offenporige Körper in Keil-
form oder mit kontinuierlich ansteigender Dicke in ei-

ner Achsrichtung einsetzbar.
[0045] Insbesondere in dem bereits angesproche-
nen Fall, dass ein erfindungsgemäßer Formkörper 
aus mehreren Hohlzylindern gebildet worden ist, 
kann in vorteilhafter Weise ein offenporiger Formkör-
per hergestellt werden, der ausgehend von einer zen-
tralen innen liegenden Längsachse radial nach au-
ßen unterschiedliche Porenstrukturen mit unter-
schiedlichen Porositäten und/oder Porengrößen auf-
weist. Dies kann beispielsweise von Hohlzylinder zu 
Hohlzylinder variieren.
[0046] Es besteht aber auch die Möglichkeit eine 
nahezu kontinuierliche Gradierung zu erreichen, wo-
bei in diesem Fall eine gezielte Auswahl der Dicke 
des offenporigen Körpers aus Nickel oder Eisen und 
die jeweils aufgebrachte Menge an Metallpulver 
und/oder organischem Binder auf die Oberfläche der 
offenporigen Struktur geeignete Parameter für eine 
solche Ausbildung eines erfindungsgemäßen Form-
körpers sind. Die erfindungsgemäß hergestellten of-
fenporigen Formkörper erreichen eine Mindestporo-
sität von 85%, wobei aber auch Porositäten oberhalb 
90% oder auch oberhalb 95% erreicht werden kön-
nen.
[0047] Die Porengröße und die Porenanzahl kann 
im Wesentlichen durch die Auswahl des für die Her-
stellung eingesetzten offenporigen Körpers vorbe-
stimmt werden. Dabei wird mit dem erfindungsgemä-
ßen Vorgehen, also der Ausbildung von Mischkristal-
len oder intermetallischen Phasen nur ein geringer 
Einfluss auf die jeweiligen Porengrößen und Porosi-
täten genommen.

Ausführungsbeispiel

[0048] Nachfolgend soll die Erfindung beispielhaft 
näher erläutert werden.
[0049] Für die erfindungsgemäße Herstellung eines 
offenporigen Formkörpers wurde ein offenporiger 
Körper aus Nickel mit einer Porosität um 94% einge-
setzt. Dieser Körper hatte die Abmessungen 300 mm 
× 150 mm und eine Dicke von 1,5 mm.
[0050] Als Binder wurde Polyvinylpyrrolidon einge-
setzt. Dabei wurde eine 1%-ige wässrige Lösung vor-
bereitet und der offenporige Körper aus Nickel in 50 
ml dieser den organischen Binder enthaltenden nied-
rigviskosen Lösung getaucht und anschließend auf 
eine saugfähige Unterlage gepresst, so dass der Bin-
der aus den Poren des offenporigen Körpers auch Ni-
ckel entfernt werden konnte und lediglich dessen Ste-
ge mit dem Binder benetzt blieben.
[0051] Als Metallpulver wurde Aluminiumpulver mit 
einer Masse von 2g mit einer flittrigen Partikelform 
und 8g kugelförmiges Aluminiumpulver eingesetzt 
und über einen Zeitraum von 10 min in einem Rühr-
werk trocken vermischt.
[0052] Dieses Aluminiumpulver wurde von mindes-
tens zwei Seiten auf den mit dem Binder beschichte-
ten offenporigen Körper aus Nickel aufgetragen, wo-
bei der Auftrag in einer Vibrationseinrichtung, an der 
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der offenporige Körper aus Nickel fixiert wurde, er-
folgte. So konnte eine nahezu gleichmäßige Oberflä-
chenbeschichtung, auch innerhalb der Poren des of-
fenporigen Körpers aus Nickel erreicht werden.
[0053] Der so vorbereitete offenporige Körper aus 
Nickel mit der Binder- und Aluminiumpulverbeschich-
tung wurde in Spiralform zu einem zylinderförmigen 
Körper gerollt, wobei die Haftung des Binders auch 
die Haftung der Aluminiumpulverpartikel auf der Ni-
ckeloberfläche gewährleistet.
[0054] Im Anschluss an diese Formgebung erfolgte 
in einem Ofen, die bereits angesprochene erste Wär-
mebehandlungsstufe in einer Stickstoffatmosphäre. 
Bei dieser ersten Wärmebehandlungsstufe sollte 
eine Mindesttemperatur von 250 °C über einen Zeit-
raum von mindestens 15 min gehalten werden, um 
die organischen Bestandteile entfernen zu können.
[0055] Bei dem Beispiel erfolgte die erste Wärme-
behandlungsstufe mit einer Aufheizrate von 5 K/min 
auf eine Temperatur von 300 °C, die sukzessive auf 
600 °C erhöht wurde. In diesem Temperaturfenster 
wurde eine Haltezeit von ca. 30 min berücksichtigt.
[0056] Nachfolgend wurde die zweite Wärmebe-
handlungsstufe durchgeführt, bei der eine Mindest-
temperatur von 600 °C, bevorzugt von mindestens 
650 °C über einen Zeitraum von mindestens 15 min 
eingehalten werden sollte.
[0057] Beim konkreten Beispiel wurde diese Wär-
mebehandlungsstufe im Temperaturbereich zwi-
schen 900 °C bis 1000 °C über einen Zeitraum von 
30 min durchgeführt.
[0058] Damit wird deutlich, dass die Ausbildung des 
Nickelaluminides bereits bei Temperaturen erreicht 
werden kann, die deutlich unterhalb der Schmelztem-
peratur von Nickel liegt.
[0059] Im Anschluss an die zweite Sinterwärmebe-
handlungsstufe bestand der so hergestellte 300 mm 
lange Formkörper vollständig aus Nickelaluminid. 
Seine Porosität erreichte 91%. Ein so hergestellter 
Formkörper ist an Luft bei Temperaturen bis zu 1050 
°C auch Oxidationsbeständig. Neben dieser thermi-
schen Stabilität erreicht er auch eine ausreichende 
mechanische Festigkeit, die ihn auch für einen mobi-
len Einsatz als Partikelfilter einsetzbar macht.
[0060] In analoger Form kann auch ein offenporiger 
Körper aus Eisen eingesetzt werden, bei dem mit 
Aluminium Eisenaluminid gebildet wird. Hierbei soll-
ten lediglich die Temperaturen bei der zweiten Wär-
mebehandlungsstufe angepasst werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines offenporigen 
Formkörpers, der aus Nickel oder Eisen und mindes-
tens einem weiteren Metall, die Mischkristalle oder in-
termetallische Phasen bilden, gebildet ist oder auf 
dessen Oberfläche solche Mischkristalle oder inter-
metallische Phasen ausgebildet sind,  
bei dem ein offenporiger aus Nickel oder Eisen beste-
hender Körper mittels eines organischen Binders mit 

einem Mischkristalle oder interme tallische Phasen 
bildenden Metallpulver beschichtet,  
anschließend der offenporige Körper aus Nickel oder 
Eisen unter Einhaltung von Mindestbiegeradien in die 
gewünschte Form gebracht,  
nachfolgend in einem ersten Wärmebehandlungs-
schritt die organischen Bestandteile entfernt werden 
und  
mit einer zweiten Wärmebehandlung der offenporige 
Formkörper gesinter wird und Mischkristall oder die 
intermetallische Phase ausgebildet werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die Oberfläche des offenporigen 
Körpers aus Nickel oder Eisen der organische Binder 
und nachfolgend das jeweilige Metallpulver aufge-
bracht und erst dann die Formgebung durchgeführt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass reines Aluminiumpulver, zu-
sätzliche metallische Elemente enthaltendes oder 
vorlegiertes Aluminiumpulver aufgebracht wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mit 
Binder und Metallpulver beschichtete Körper aus Ni-
ckel oder Eisen zu einem Hohlzylinder verformt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens zwei solcher Hohlzylinder 
mit jeweils angepassten Außen- und Innendurch-
messern zusammengefügt werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mit 
Binder und Metall beschichtete Körper aus Nickel 
oder Eisen in mehreren Lagen spiralförmig um eine 
Längsachse in gewickelter Form verformt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der/die verformte(n) 
beschichtete(n) Körper aus Nickel oder Eisen von ei-
nem eine äußere Mantelfläche bildenden Zylinder 
umschlossen wird/werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die äußere Mantelfläche des Zylinders 
perforiert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Zylinder aus einem Metall 
oder einer Keramik verwendet wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen spiralförmig gewickelten La-
gen eine ebenfalls spiralförmig gewickelte Folie ein-
gewickelt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass eine perforierte Folie verwendet 
wird.

12.  Verfahren ach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Folie aus einem Metall 
oder einer Keramik verwendet wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der orga-
nische Binder mit einer geringen Viskosität durch 
Tauchen und/oder Besprühen so auf die Oberfläche 
des offenporigen Körpers aufgebracht wird, dass die 
offene Porenstruktur beibehalten und lediglich die 
Stege der Poren beschichtet werden.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass überschüssiger Binder durch Zu-
sammenpressen, Durchblasen und/oder Absaugen 
aus dem Körper aus Nickel oder Eisen entfernt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei 
und/oder nach dem Auftrag des Metallpulvers der 
Körper aus Nickel oder Eisen in Schwingung versetzt 
wird.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein offen-
poriger Körper aus Nickel oder Eisen eingesetzt wird, 
der in einer Bezugsebene vor der Beschichtung und 
Formgebung eine maximale Dicke von 100 mm auf-
weist.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim ers-
ten Wärmebehandlungsschritt eine Mindesttempera-
tur von 250 °C erreicht und diese über einen Zeitraum 
von mindestens 15 min eingehalten wird.

18.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der 
zweiten Wärmebehandlung eine Mindesttemperatur 
von 600 °C über einen Zeitraum von mindestens 15 
min gehalten wird.

19.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem je-
weiligen Metallpulver zusätzlich mindestens ein wei-
teres Metall in Pulverform zugegeben wird.

20.  Offenporiger Formkörper hergestellt mit ei-
nem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass er aus Nickel oder Ei-
sen und einem Metall in Form von Mischkristall oder 
als intermetallische Phase gebildet oder die Oberflä-
che aus diesen Mischkristallen bzw. der intermetalli-
schen Phase als solche Schicht gebildet und der 
Formkörper unter Einhaltung von Mindestbiegeradi-
en zumindest gekrümmte Bereiche aufweist.

21.  Formkörper nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er aus mindestens einem durch 
nachfolgende Formgebung erhaltenen im Wesentli-
chen plattenförmigen offenporigen Körper aus Nickel 
oder Eisen gebildet worden ist.

22.  Formkörper nach Anspruch 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass er in Form eines Hohlzy-
linders ausgebildet ist.

23.  Formkörper nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei ineinander ge-
steckte Hohlzylinder den Formkörper bilden.

24.  Formkörper nach Anspruch 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass er eine um eine Längs-
achse ausgebildete Spiralform aufweist.

25.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Poro-
sität ausgehend von der innen liegenden Längsach-
se radial nach außen stufenweise oder in gradierter 
Form verändert.

26.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass er aus Nickela-
luminid oder Eisenaluminid gebildet oder damit an 
seinen Oberflächen beschichtet ist.

27.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mindest-
porosität von 85 % erreicht ist.

28.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass ein zumindest 
eine äußere Mantelfläche bildender Zylinder den of-
fenporigen Formkörper einfasst.

29.  Formkörper nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zylinder perforiert ist.

30.  Formkörper nach Anspruch 28 oder 29, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zylinder aus einem 
Metall oder einer Keramik gebildet ist.

31.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen La-
gen eines spiralförmig gewickelten offenporigen 
Formkörpers eine trennende Folie angeordnet ist.

32.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie aus 
einem Metall oder einer Keramik gebildet ist.

33.  Formkörper nach einem der Ansprüche 20 
bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie per-
foriert ist.

34.  Verwendung eines Formkörpers nach einem 
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der Ansprüche 20 bis 33, als Partikelfilter.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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